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Statut
des Ministeriums für Glas- und Keramikindustrie 

Beschluß des Ministerrates

vom 4. Juli 1973

I .

Grundsätze

§ 1
(1) Das Ministerium für Glas- und Keramikindustrie 

(nachstehend Ministerium genannt) ist das Organ des Mini
sterrates zur Leitung und Planung der Glas- und Keramik
industrie. Es verwirklicht seine Aufgaben in Durchführung 
der Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse auf der Grund
lage der Gesetze und anderer Rechtsvorschriften.

(2) Das Ministerium wird vom Minister nach dem Prinzip 
der Einzelleitung und kollektiven Beratung der Grundfragen 
der Glas- und Keramikindustrie geleitet. Der Minister ist der 
Volkskammer und dem Ministerrat für seine Tätigkeit rechen
schaftspflichtig und verantwortlich.

(3) Zur Glas- und Keramikindustrie (nachstehend Industrie
bereich genannt) gehören die Industriezweige

Technisches und optisches Glas 
Bauglas
Haushalts- und Verpackungsglas 
Keramik 
Baukeramik 
Feuerfestindustrie 

sowie Kombinate und Betriebe des Glas- und Keramikmaschi
nenbaues und der Silikatrohstoffindustrie.

§ 2
(1) Der Minister geht in seiner Tätigkeit von der Gesamt

verantwortung des Ministerrates für die einheitliche Durch
führung der Staatspolitik der Deutschen Demokratischen Re

publik aus. Er trifft seine Entscheidungen im Rahmen der ihm 
übertragenen Aufgaben, Rechte und Pflichten entsprechend 
den gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen und sichert die 
Koordinierung mit anderen Ministerien und zentralen Staats
organen.

(2) Der Minister ist verantwortlich für die planmäßige pro
portionale Entwicklung der Glas- und Keramikindustrie im 
Rahmen der Volkswirtschaft und die einheitliche Leitung und 
Planung ihres Reproduktionsprozesses in Übereinstimmung 
mit den Möglichkeiten und Erfordernissen der fortschreiten
den sozialistischen ökonomischen Integration. Er sichert ins
besondere durch die umfassende Entfaltung der Initiative der 
Werktätigen und den effektiven Einsatz der Produktionsmit
tel und Fonds die planmäßige Produktion zur „
— bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Kon

sumgütern der Glas- und Keramikindustrie entsprechend 
den Sortiments- und Qualitätsanforderungen,

— maximalen Steigerung des Exports mit hoher Rentabilität 
sowie

— Erfüllung der Kooperationsverpflichtungen gegenüber an
deren Bereichen

und gewährleistet dazu die konsequente Nutzung sowie die 
weitere Erschließung heimischer Rohstoffe, insbesondere Glas
sande, Kaoline und Feldspäte sowie die Wiederverwendung 
von Glas- und Keramiksekundärrohstoffen.

(3) Der Minister gewährleistet die exakte Durchführung der 
sich aus Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften sowie Ent
scheidungen der dazu befugten Organe zur sozialistischen 
Landesverteidigung einschließlich der Zivilverteidigung erge
benden Aufgaben für seinen Verantwortungsbereich.

§3

(1) Der Minister ist verpflichtet, die Beschlüsse der Partei 
der Arbeiterklasse und des Ministerrates vor den örtlichen 
Volksvertretungen, ihren Räten sowie den Werktätigen des 
Industriebereiches zu erläutern und mit ihnen deren Durch-
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